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Ablauf der Behandlung von Patienten  
aus Staaten der Europäischen Union (EU), des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Schweiz  

unter Vorlage der Europäischen Krankenversichertenkarte (EHIC)  
bzw. einer provisorischen Ersatzbescheinigung (PEB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Patient legt Anspruchsnachweis (EHIC(1)/PEB(2))  
und Identitätsnachweis (Reisepass oder 

Personalausweis) vor 

Sind der Anspruchsnachweis (EHIC/PEB)  
und Identitätsnachweis (Reisepass oder 

Personalausweis) gültig? 

Patient legt keinen  
Anspruchsnachweis vor 

Anspruchsnachweis 2x kopieren 

Ja 

Nein 
Information an Patienten,  
 dass das Arzthonorar auf Basis der GOÄ 

zunächst privat zu bezahlen ist und auch 
Arznei-, Heil- und Hilfsmittel nur auf 
Privatrezept verordnet werden können. 

 dass das Honorar erstattet wird, wenn ein 
gültiger Anspruchsnachweis bis zum 
Quartalsende nachgereicht wird. 
 

Die Europäische Krankenversicherungs- 
karte (EHIC) ist nur zu akzeptieren, wenn sie am 
Behandlungstag selbst oder am folgenden 
Werktag nachgereicht wird. 
Andernfalls ist eine Provisorische 
Ersatzbescheinigung (PEB) vorzulegen. 
Der Patient muss auch bei einer Privatrechnung 
die Patientenerklärung Europäische 
Krankenversicherung ausfüllen, die Sie bis zum 
Quartalsende aufbewahren. 

Patient füllt Patientenerklärung (3) in der 
gewünschten Sprachfassung vollständig aus und 

bestätigt die Angaben mit Unterschrift/Datum 

Behandlung und ggf. 
Überweisung/Verordnung 
 Anspruch besteht auf Sachleistungen, die 

während des Aufenthaltes in Deutschland 
medizinisch notwendig sind (Art und Umfang 
berücksichtigen). 

 Notwendige Überweisungen, Verordnungen 
von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, erfolgen 
auf den üblichen Formularen. Es ist die 
voraussichtliche Aufenthaltsdauer zu 
berücksichtigen.  

Für den mit-/weiterbehandelnden Arzt 
(Überweisungsempfänger) gilt: 
Eigene/erneute Anmeldung des Patienten bei 
der bereits gewählten deutschen 
Krankenkasse (Vorgehensweise gemäß 
diesem Schema). 
Ausnahme: kein pers. Arzt-Patienten-Kontakt 

(Nähere Erläuterungen enthält die ausführliche 
Checkliste). 

Patientenerklärung ggf. für Unterlagen in der Praxis 
kopieren 

Abrechnung der Behandlung erfolgt nach den 
Regelungen des Ersatzverfahrens zu Lasten der 
gewählten deutschen Krankenkasse. 
 Angabe Name, Vorname, Geb.-Datum Patient. 
 Angabe Ziffer 1 im Feld „Versichertenart“ 

(FK3108) 
 Angabe „01“ (SVA) im Feld 

Kostenträgerabrechnungsbereich (KTAB) 
 Angabe Status „07“ (SVA) im Feld Besondere 

Personengruppe (FK 4131). 

Zusätzlich sind die EBM-Ziffern 40110 
für Fotokopien bzw. für die Versendung der 
Unterlagen berechnungsfähig. 

Unverzüglicher Versand der folgenden Unterlagen an die gewählte deutsche Krankenkasse: 

 Original der Patientenerklärung 
 Kopie des Anspruchsnachweises (EHIC/PEB) 

Achtung: Patientenerklärung vollständig ausgefüllt und vom Patienten unterschrieben. 
Alle Unterlagen vor dem Versand mit Datum, Unterschrift und Praxisstempel versehen. 

Die Kopie der Patientenerklärung sowie die 2. Kopie der EHIC/PEB verbleiben 2 Jahre in der Praxis. 
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(1) Muster EHIC 
 

   
 

(2)  Ausschnitt Provisorische Ersatzbescheinigung (PEB) 
 

(3) Ausschnitt Patientenerklärung Europäische Krankenversicherung 
 


